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TOP 6: 

6. Änderung Gewerbegebiet West I mit Anschluss an die 

L1362Änderungsaufstellungsbeschluss für das Gesamtgebiet      

 

1. Sachvortrag 

Am 05.07.2016 fasste der Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung den Aufstellungsbeschluss über das 

Plangebiet „6. Änderung Gewerbegebiet West I mit Anschluss an die B28“, wie er in Anlage 1 ersichtlich ist. 

Bei dem damals festgelegten Bebauungsplangebiet wurden die Flächen des ehemaligen Baumarkts sowie 

eine Teilfläche des Parkplatzes zwischen Baumarkt und real,-Markt einbezogen obwohl für diese Flächen 

bereits ein Bebauungsplan besteht. Bei einer erneuten Überprüfung der Bebauungsplangebietsabgrenzung 

wurde festgestellt, dass die Bebauungsplangrenzen auch deutlich enger gezogen werden kann, da die 6. 

Änderung des Gewerbegebiets West lediglich die zusätzliche Erschließung des Gebiet über die ehemalige 

B28 (heute L1362) sowie den Radwegausbau als neue Festsetzungen beinhalten. Für alle weiteren Flächen 

bestehen bereits ausreichende bebauungsplanrechtliche Festsetzungen. Außerdem muss nach der Abstu-

fung der B28 zur Landesstraße L1362 auch der Name des Bebauungsplangebiets geändert werden. 

Daher wird vorgeschlagen, den am 05.07.2016 gefassten Aufstellungsbeschluss entsprechend abzuändern 

und lediglich die Straße mit allen grünplanerischen Festsetzungen sowie den Festsetzungen für Zu- und 

Ausfahrten und den Radwegausbau einzubeziehen. Die Abgrenzung des Plangebiets schließt danach fol-

gende Flurstücke ein: 

1627 (Teilfläche), 1640 (Teilfläche), 1986 (Teilfläche), 2045 (Teilfläche), 2042 (Teilfläche), 2041 (Teilflä-

che), 2040 (Teilfläche), 2039 (Teilfläche), 6293 (Teilfläche), 6295 (Teilfläche), 6297 (Teilfläche). 

Die Abgrenzung kann auch dem in Anlage 2 beigefügten Abgrenzungsplan entnommen werden. Die Ent-

wicklung wird wie bisher auch aus dem Flächennutzungsplan heraus vorgenommen. 

Zudem soll beschlossen werden, das Bebauungsplangebiet von „6. Änderung Gewerbegebiet West I mit 

Anschluss an die B28“ in „6. Änderung Gewerbegebiet West I mit Anschluss an die L1362“ umzubenennen.  

2. Beschlussantrag 

1. Der Aufstellungsbeschluss vom 05.07.2016 wird wie aus dem beiliegenden Abgrenzungsplan ersichtlich 

abgeändert. Der geänderte Aufstellungsbeschluss ist gem. § 2 Abs. 1 BauGB ortsüblich bekannt zu ma-

chen. 

2. Das Bebauungsplangebiet wird von „6. Änderung Gewerbegebiet West I mit Anschluss an die B28“ in 

„6. Änderung Gewerbegebiet West I mit Anschluss an die L1362“ umbenannt. 



Anlage 1: Abgrenzungsplan des Aufstellungsbeschlusses vom 05.07.2016 

 



Anlage 2: Abgrenzungsplan des neuen Aufstellungsbeschlusses 

 


